
 

 

Gemeinde Steinenbronn 
Landkreis Böblingen 

 
 

S A T Z U N G 
zur Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche 

Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser 
(Wasserversorgungssatzung - WVS) vom 25.11.2003, zuletzt geändert am 

26.07.2022 
 
Auf Grund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
sowie der §§ 2, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-
Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Steinenbronn am 19.12.2023 
folgende Satzung beschlossen: 
 

I. 
 
§ 42 erhält folgende Fassung: 
 

§ 42 
Verbrauchsgebühren 

 
(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge (§ 43) berechnet. 
Die Verbrauchsgebühr beträgt je m³ 1,94 €. 
 
(2) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler 
verwendet, beträgt die Verbrauchsgebühr je m³ 1,94 €. 
 

II. 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft.  
 
 
 
 
Steinenbronn, den 20.12.2023 
 
 
 
 
Ronny Habakuk 
Bürgermeister 


